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Artikel 4

Der Europäische Rat bestimmt die Grundsätze und die allgemeinen Leitlinien der Gemeinsamen

Außen- und Sicherheitspolitik, und zwar auch bei Fragen mit verteidigungspolitischen Bezügen.

Wenn eine internationale Entwicklung es erfordert, beruft der Präsident

Generalsekretär/Koordinator des Europäischen Rates, wobei er sich tunlichst mit dem

Vorsitzenden des Europäischen Rates abstimmt,  eine außerordentliche Tagung des

Europäischen Rates ein, um die strategischen Leitlinien der Politik der Union in Anbetracht dieser

Entwicklung festzulegen.

Der Rat trifft die für die Festlegung und Durchführung der Gemeinsamen Außen- und Sicherheits-

politik erforderlichen Vorkehrungen auf der Grundlage der vom Europäischen Rat festgelegten

strategischen Leitlinien.

Explanation (if any) :
Da es im Sinne meiner Vorschläge keinen Präsidenten des Europäischen Rates geben soll, soll diese
Aufgabe vom vorgeschlagenen Generalsekretär/Koordinator des Europäischen Rates ausgeübt
werden.


